
II * Aus gäbe

Herausgeber und verantw*. Redakteur:
FRANZ XAVER FRIEDRICH

Wien . « n ....22 ..k .E.afer.US£_2£ 3.£.

Die neuen Bestimmungen für den Wiener Hausreparaturfonds .
Durch das Ausscheiden der Bundesverwaltung aus der heuri¬

gen Aktion des Wiener Hausreparaturfonds war gemäss dem Stadtgesetz eine

Ergänzung des Kuratoriums notwendig gewcrden . In der unter dem Vorsitze

des Bürgermeisters Richard S chmitz abgehaltenen konstituierenden Sitzung
des neuen Kuratoriums wurden im Sinne der inzwischen von der Wiener Bür¬

gerschaft beschlossenen Abänderungen des Stadtgesetzes über den Wiener Haus -

reparaturf2nds die erforderlichen Aenderungen der Geschäftsordnung und der
Richtlinien für die Gewährung von Pondszuschüssen beschlossen . Insbesondere
wurden jene Verbesserungsarbeiten,die heuer ausser den bisher üblichen
Instandsetzungen berücksichtigt werden sollen,festgelegt.

Als selche Verbes serungs arbeiten kommen vor allem in Be¬
tracht : die zweckmässige Neuanlage von Waschküchen , die Sanierung von alten,
offenen Abortanl agen ,Hers tel lungen für Zwecke des Luftschutzes und inner¬
halb des WohnungsVerschluss es solche Arbeiten,die eine Verbesserung der
Wohnverhältnisse im Sinne einer modernen Wohnkultur darstellen und einen
festen Bestandteil des Hauses bilden . Hiezu gehören in erster Linie die
Herstellung von Gas - ,Wass er - und elektrischen I ns tallationen , der Einbau von
Aborte n , Badenis ch en oder Badezimmern und ähnliches . Schliesslich ist zu er¬
wähnen,dass auch der Einbau von Personanaufzügen in Wohnhäusern durch den
£ onds gefördert werden kann . In allen Pallen sind die Ansuchen vom Hauseigen¬
tümer oder dessen Bevollmä .chtbgtan ohne Rücksicht darauf die Kasten , vom
üigentümer oder von den Mietern ge tragen werd en,einzubringen.

Die Drucks ^ rtan für die Ansuchen,denen auch ein Merkblatt
über das Verfahren und die geltenden Vorschriften beigeschlossen ist,können
vom 2 , März an im Drucksortenvarlag der s täd tis chen Hauptkass a im Neuen Rat¬
haus,Stiege 7 ,Hochparterre , täglich von 8 Uhr bis l £ Uhr 30,an Samstagen bis
12 Uhr 30 bezogen werden . Ansuchen bezüglich Einbau von Personenaufzügen sin
gesondert einzureichen . In den sonstigen Ansuchen sind die Instandsetzungs-
arbeiten und die Verbess arungs arbeiten getrennt auszuweisen . Die Ei nrelchun gifrist beginnt am 1 6 . März d . J . und endet mit 30 . April d . J . ; nur den Einbau von
Personenaufzügan betreffende Ansuchen können bis 30 . Juni d . J . eingareichtwerden . Die Einreichungsstalle in der Magis tr ats abteilung 31 a im Neuen Rat¬
haus,Stiege ^ Mezzanin , Tür 36,ist während dieser Zeit täglich von 9 Uhr bis
13 Uhr , an Samstagen von 9 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.

Zur Erleichterung des Auskunftsdienstea versendet der Ma¬
gistrat an die verschiedenen Hausbes itzervarbände,Zünfte,Kammern und so wei¬
ter

ej - ne Anweisung " für die Bi nroichung von Ansuchen um Zuschüsse au* demWiener Haus reparaturf onds.
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